
MiZi: 1 Geltungsbereich

1  Geltungsbereich 
 
(1) 1In Zivilsachen einschließlich der Familiensachen und der Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit sind die Gerichte nach den §§ 12, 13 Absatz 1, §§ 15 bis 17 EGGVG zur Mitteilung 
personenbezogener Daten von Amts wegen an öffentliche Stellen für andere Zwecke als die des 
Verfahrens, für die die Daten erhoben worden sind, befugt. 2Verpflichtet sind sie zu Mitteilungen nur, wenn 
dies im Folgenden angeordnet oder in besonderen Vorschriften bestimmt ist.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften, sofern eine Befugnis zur Mitteilung geregelt und sichergestellt ist, dass 
bei dem Empfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden.

(3) In besonderen Rechtsvorschriften enthaltene Mitteilungspflichten werden in dieser Verwaltungsvorschrift 
neben den erst durch diese Verwaltungsvorschrift angeordneten Mitteilungen wiedergegeben.

(4) 1Eine Mitteilung ist im Einzelfall auch ohne besondere Anordnung zu machen, soweit die Kenntnis der 
Daten aus der Sicht der übermittelnden Stelle zu den in §§ 13, 15 und 17 EGGVG genannten Zwecken 
erforderlich, die Mitteilung wegen eines besonderen öffentlichen Interesses unerlässlich ist und ihr keine 
besonderen bundes- oder landesgesetzlichen Verwendungsregelungen entgegenstehen. 2Die 
Entscheidung treffen Richterinnen oder Richter.

(5) Diese Verwaltungsvorschrift gilt nicht für

1.  Mitteilungen an Privatpersonen,
 
2.  Auskünfte und Akteneinsicht auf Ersuchen,

 
3.  Mitteilungen für Verfahrenszwecke, es sei denn, solche Mitteilungen sind im Folgenden aufgenommen,

 
4.  Mitteilungen zur Wahrnehmung von Aufsichts-, Kontroll- und Weisungsbefugnissen, zur 
Rechnungsprüfung, zur Durchführung von Organisationsuntersuchungen oder zu Ausbildungs- und 
Prüfungszwecken.

 


